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 Veröffentlicht am 04.07.1956

Norm

ZPO §530 Abs1 Z7 G2

Rechtssatz

Auch Zeugen, die eine im Vorprozeß von dem als Partei vernommenen Wiederaufnahmewerber zugegebene

Tatsachen widerlegen sollen, können einen tauglichen Wiederaufnahmsgrund darstellen.
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